
R Umschau  2  Wendet. Ixfderi1 Méiä, wie das lgés-cqli‘ieht,‘  Séhau‚ .’ol‘m'e ; theo ‘5gi$£(:hé"l Ui‚'ltei'äßhéi—  wird die Sprache weniger blühend und  dungskunst auf die Mitte zielend, das  der Faltenwurf des Wortes strenger,  Rechte getroffen habe. In äußerster Zu-  schlichter, eben geistiger. Man hat dies  spitzung stellte sie das apostolische  auch bei Gertrud von Le Fort beobach-  Opfer ihrer Heldin dar. Die feinsinnige,  vorsichtig  in Neuland theologischer  tet und etwa „das Schweißtuch der Ve-  ronika‘ dichterischer genannt als ihre  Ergründung vorstoßende Abhandlung  Karl Rahners „die ignatianische Logik  späteren Werke. Man sprach sogar von  der. existentiellen. Erkenntnis‘““3 bietet  einem Nachlassen der Schöpferkraft in  manche. Gedanken, die auch das im  ihrem Altersstil. Nun wird sich jeder  Beckmesser leicht. eine Summe von  Kranz der Engel anstehende Problem  ästhetischen. Vorschriften zusammen-  erhellen und die Lösung der Dichterin  zu rechtfertigen scheinen.  stellen und selbst mit dem Rotstift.sei-  ner Meinung nach harte, nicht durch-  Aus der Fülle der Alltagserscheinun-  gen ragt das erzählende Werk Gertrud  geformte Satzgebilde anstreichen kön-  nen. Aber er wird darüber blind und  von Le Forts als ein hoher Gipfel der  Kunst zugleich wie der Darstellung der  unempfänglich werden für den Geist,  der sich in das Wort verleibt. Es ist das  letzten Fragen des Menschen hervor.  Sie hat in einem gültigen Grad ver-  wohl der Zoll, den der Dichter zahlen  muß und gern zahlt, wenn ihm dafür  wirklicht, was Horaz etwas nüchtern  und hausbacken in die Worte faßte:  das arme und unzulängliche Wort doch  Omne tulit punctum, qui miscuit utile  Träger höchster geistiger Einsichten und  dulei — Jeglichen Beifall errang, wer  Mittel der Vereinigung mit dem Ur-  Lust und Nutzen vereinigt (Ars poetica  grund der sichtbaren Erscheinungen  wird. Zugleich -erfolgt damit auch eine  343). Sie ist Künstlerin und  yZeugin der  Wahrheit zugleich.  Auslese derer, die ein solches Dicht-  Hubert Becher SJ  werk verstehen können und für die es  geschrieben wird. Sobald der Ruhm in  die Breite geht, sobald eine aufgewor-  Kirchlicke Institute und  fene Frage allzu zeitnahe ist und darum  L  auch Unberufene zu einem Buch grei-  weltliches Recht! _  fen, sind Mißverständnisse und Fehl-  deutungen nicht.zu vermeiden.  Kirchliche Institute neigen dazu, so.zu  Dies wurde etwa bei der „Abberufung  Jleben, als ob es nur den kirchlichen  Rechtsbereich gäbe oder jedenfalls der  der Jungfrau von Barby“ und „Am Tor  des Himmels‘“, besonders aber beim  weltliche Rechtsbereich sie nicht be-  rühre. Dort, wo religiöse Orden oder  „Kranz‘der Engel‘“ sichtbar. Dieser Ro-  man löste eine Kette heftiger Meinungs-  Genossenschaften ihre (meist karitative)  äußerungen aus. Die Einwände, die man  damals wegen verderblicher Folgen des  3 Fr. Wulf. SJ, Ignatius , von Loybla,  Buches von seiten der Pastoral erhob,  Seine geistliche Gestalt und sein Vermächt-  nis. Würzburg 1956,  sind inzwischen wohl geklärt. Manche  bis 405.  \ Echter Verlag, S. 345  Verteidigung stützte sich. auch auf An-  1 Zum Recht  _ des Ordensvertfäges. Eine  Untersuchung über die Rechtsverhälinisse  schauungen, die nicht gebilligt werden  können und die ebenso verfehlt waren  der krankenpflegenden Orden zu den nicht  in ihrem Eigentum stehenden Krankenhäu-  als einzelne Angriffe.? Aber heute dürfte  sern. Von Dr. Gerhard Müller, Senatsprä-  doch kein Zweifel darüber sein, daß die  sident am Bundesarbeitsgericht. 64 Seiten,  aus einem tiefen Glaubensleben heraus  Ferdinand Schöningh, Paderborn 1956.  Klöster in nichteigenen Anstalten. Eine  kirchenrechtliche Untersuchung über die  Schaffende Dichterin in ihrer inneren  Anvertrauung von Anstalten an klösterliche  2 Vgl. Werk und Bedeutung des „Kranz  Verbände. Von Aljons Fehringer SAC. 59  der Engel‘‘ im Widerstreit der Meinungen.  Seiten, Ferdinand Schöningh, Paderborn  München 1950, Ehrenwirth.  1956.  1  230
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ästhetischen Vorschriften zusammen- erhellen und cdbie Lösung der ; Dichterin

rechtfertigen scheinen.stellen und selbst mıt dem Rotstift Se1l-
ner Meinung nach harte, niıcht dure Aus der Külle der Alltagserscheinun-

SCH ragt das erzählende Werk Gertrudgeformte Satzgebilde anstreichen on-
HI Aber WIr darüber blınd un VO  a Le Korts als eın hoher Gıipfel der

Kunst zugleich w1e der Darstellung derunempfänglich werden für den Gelst,
der sich ın das Wort verleıibt. Es ist das letzten Fragen des Menschen hervor.

Sie hat ın einem gültıgen Grad Ver-wohl der Loll, den der Dichter zahlen
mu1ß und SErn za 2n ıhm dafür wirklicht, W as Horaz etiwas nüuchtern

und hausbacken in dıe Worte falstedas arıme und unzulängliche Wort doch Omne tulit punctum, quı m1iscult utıleJräger höchster geistiger Einsichten und dule1ı. — Jeglichen Beifall Crrangs, WErMittel der Vereinigung miıt dem Ur-
ust und Nutzen vereinigt (Ars poeticagrund der sichtbaren Erscheinungen

wıird. Zugleich -erfolgt damıt auch 1ne J43) Sie ıst Künstlerin und}Zeugin der
Wahrheit zugleich.Auslese_ derer, die ein olches Dicht- Hubert Becher S,}]werk verstehen können un für die

geschrieben wird. Sobald der Ruhm ın
dıe Breite geht, sobald ıne aufgewor- Kirchliche insfitute undfene Frage allzu zeıitnahe ist un darum
auch Unberufene einem Buch grel- weltlıches Recht! {
fen, sınd Mißverständnisse und WKehl-
deutungen nicht. zu vermeıden. Kirchliche Institute nelgen dazu,

Dies wurde etwa bei der ‚„Abberufung Jleben, als obh C NUur den kirchlichen
Rechtsbereich gäbe oder jedenfalls derder Jungfrau VOoO  u Barby“ un „Am Tor

des Himmels*‘, besonders aber beım weltliche Rechtsbereich S1E nicht be-
rühre. Dort, WwOo _ religiöse Orden oder‚„‚Kranz‘der Engel“ sichtbar. Dieser RoOo-

an löste eine Kette heftiger Meinungs- Genossenschaften ihre (meilst karitative)
äußerungen aus,. Die Einwände, die 11Häll

damals WE  C verderblicher Kolgen des Fr Ignatıus VO Loybla,
Buches VOoO  s seıten der Pastoral erhob, Seine geistliche Gestalt und se1ın Vermächt-
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Untersuchung über dıe Rechtsverhälitnisseschauungen, dıe nıcht gebilligt werden

können un dıe ehbenso verfehit waren der krankenpflegenden Orden den nıcht
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Tätigkeit in nic}'1tei'genen‚ ‘Vinsbeslon‘d‘(’are bi-dansgi genen : \7&irksarhkéit ort tätıg
ın weltlichen Anstalten, Sie städtischen werden. a durch diesen Vertrag ZWI1-
oder Knappschaftskrankenhäusern aUuUS- schen Anstalt un: en dieser die Or-

densmitglieder ‚„verschafft‘‘ werden,üben, stoßen S1E. notwendig unfl subsumiert iıh unter dem Oberbe-manchmal recht unliebsam miıt dem
weltlichen Rechtsbereich, in:besondere griffdes „Dienstverschaffungsvertrags”,
mıt Hragen des Arbeitsrechts, ZUSaHIll- allerdings NUur unter starken Einschrän-
[11L6IL. Dies hat In den etzten Jahren kungen und Vorbehalten, dıe weiıt
mehrfach Zzu ernstlichen Schwierigkeli- gehen, daß B: einmal dıe Anwendbar-
ten geführt. Soll dieses grofße un e1ıt dieses Begriffes auf die Orden
schöne Wirkungsfeld den religiösen Or- verneinen scheint (20) und bereits 1m
den un: Genossenschaften nıcht völlig Titel seıner Schrift der Bezeichnung als
verlorengehen un: Sanz und 54r VOCI - ‚„Ordensvertrag‘ und damit Vertrag SUul
weltlicht werden, mussen diese gener1s den Vorzug gibt VWie iIimmer

Han azu Stellung nehmen möÖöge, dıieSchwierigkeıiten durch Klärung der
Rechtslage ausgeräum werden. DDieser klare Abgrenzung das 1Er nicht
Aufgabe wıdmen S1C. Cie beiden 1er anwendbare. Arbeitsrecht au der KFeder
angezeigten Arbeiıten. eiInes eCrel führenden Arbeitsrecht-

ler macht den eigentlichen VWert dieserBeide gehen davon auUs, daß die .re-
Arbeıt aus:lig1ösen Orden und Genossenschaften

ihre VO:' kirchlichen Recht geprägte Das Hauptverdienst der Arbeit Feh-
W esensart weder aufgeben können noch rıngers möchte ich erblicken iın der klu-
wollen. Anderseits aber Iannn In den SCH und wohlabgewogenen Lösung des
weltlichen Anstalten die Geltung des Problems der Kündigungsklausel 3, V)
für SLE maßgeblichen, also des weltli- DIie klösterliche Niederlassung In der

weltlichen Anstalt ann nicht auftf be-chen Rechts nıcht wegbedungen werden.
HS annn auch nicht einfach aulßer acht grenzte Zeitdauer gegründet werden.
gelassen werden: dafür macht 6S sich Anderseıts annn die Anstalt in aller Re-
viel nachdrücklich geltend. So mMUuS- gel sich nicht bedingungslos auf ew1g

binden Nicht selten sınd Verträge mıtC611 Lösungen gesucht un- gefunden
werden, dıe gleichze1it1g dem zirchli- uneingeschränktem Kündigungsrecht,

manchmal miıt ZXUTrZer Kündiı-cehen und dem weltlichen Recht Genüge
un gungsirTIst, geschlossen worden, womıt

)as Verdienst von Müller (Senats- der kirchliche Vertragspartner (Orden,
präsident Bundesarbeitsgericht) he- Genossenschaft) eine Verpflichtung ein-
steht VOTL allem In der Klarstellung, dafß ging, dıe einzugehen schlechterdings

ber se1lne Rechtsmacht hinausgeht. EKındLe Regelungen des kirchlichen Rechts
VOIL weltlichen Recht V{} dessen e1ge- auf wirklich dringende Fälle beschränk-
NCr Auffassung her SOZUSASCH als Lat- tes Kündigungsrecht dagegen äßt sich
bestandlıch hingenommen werden IN US- mıt den kirchlichen Vorschriften jeden-

falls dann vereinbaren, WENN 19858  e dieSEMN und tatsächlich hingenommen WL -

den So ä1St S1C.  h ohne weılteres klar- Genehmigung des Vertrages durch den
tellen IL: ZULE Anerkennung bringen, Ortsordinarıus als SeINe aufschiebend
da dıe ın einer Anstalt tätıgen Or- bedingte Zustimmung ZUL Auflösung
densangehörigen dieser ın zeinem der Ordensniederlassung interpretiert.
direkten Rechtsverhältnıs und daher Den Dienstverschaffungsvertrag lehnt
insbesondere nıcht 1 Arbeitnehmer- SallZ un Sar ab Als eINZIS mögliche

Rechtsgestalt will den ‚„Anvertrau-verhältnis stehen, da{fls vielmehr unmıiıt-
elbare Rechtsbeziehungen NUur zwischen ungsvertrag” gelten lassen. Z weifellos
der Anstalt, bZwW. deren rechtlichem Irä- ist d1ıes 116e schr begrülßbenswerte (

staltung der rechtlichen Beziehungen.SCr und dem Orden bestehen: der en
wırkt In der Anstalt, entsendet Miıt- Viele Stiftungsurkunden dürften 'sıch
glieder dorthin, dıe In usübung seiner zwanglos, ja vielleicht überhaupt‘ nur
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diesem S  Innn lass nende T fteSo
65 S1C kircheneigene Anstalten han- EINe Überbetonun des Institu jonellen,
delt, annn der Anvertrauungsvertrag 1ler der institutionalisierten Carıitas,
auch heute wohl erstier Stelle CMD- offenbaren das Gebot Christi schließt
fohlen werden Bei kommunalen Anstal- geW1 auch die institutionelle Caritas
ten UnNn: Anstalten der Sozialversiche- IN erstier Stelle aber hat es die
rungstiräger dürften jedoch die Voraus- höchstpersönliche Übung der Carıtas
setzungen Ne solchen „Anvertrauung persönlich geleisteten Werken der ge1lst-
sowohl tatsächlich als rechtlich nıcht lichen und leiblichen Barmherzigkeit
gegeben SEIN Hätte mıt SCINET Mei- ZU Gegenstand Darum ıst 65 auch
nuns recht das Verhältnis der Anstalt eOhristlicher Y PTUMNAar dıe armher-
711 Kloster als Anvertrauungs- ZL1I5C Schwester selbst die höchstper-
vertrag gesehen werden, NUur der An- Öönlich Krankenlager wacht und
vertrauungsverirag hiete die Möglich- dem Sterbenden beisteht während der
eıt klösterliches Recht un: Anstalts- Orden ihr die Gelegenheit azu VOTr-

chafft dem Kranken aber nıicht sehrrecht in rechtem Einklang ZUr Geltung den Beistand der Schwester darbietetbringen (959 Thesen un 4), ann
als vielmehr die Schwester dorthin ent-ließe die Wirksamkeit religiöser Orden
sendet WO iıhrer Pflege teilhaftıgun Genossenschaften bel der grolßen

Mehrzahl der e1inN weltlichen, insbeson- wıird
1 e Hıntergrund stehende Frageere bel den dem Gemeindeverfassungs- bleibt beiden Arbeıten außer Be-recht oder dem Sozlalversicherungsrecht tracht siınd die Anstalten, insbesondereunterstehenden Anstalten sich nıcht

aufrechterhalten Hier mu{fsß Ina  — also die Krankenhäuser heute überhaupt
noch das, als wäas der fromme 1NNwOoO die Pflöcke etiwas zurückstecken. gläubiger Christen oder der BürgersinnDie glückliche Lösung, dıe für das
S16 VOTLT Jahrhunderten oder auch nochProblem der Kündigungsklausel gefun- VOT Jahrzehnten gestiftet hat? Denden hat äßt hoffen, da{s auch 1er
‚„ aACMMEN Kranken, dem die eOhristlicheAusweg finden wird

Interessant 1STt die zwıischen Un: Hilfstätigkeit Hiılfe kommen wollte,
den die barmherzige Schwester 99 derkontrovertierte rage, ob das Ordens- 1€| Christi willen‘‘ pflegen wollte,mitglied der ordensiremden Anstalt weil sich bezahlte Pflege nıcht eisten

CISCENC Tätigkeit ausuübt oder an-
schaftlich für den en handelt also konnte. gibt 65 (Fälle VO  am Flüchtlings-

oder anderem Katastrophenelend aus-dem Siınne „Ordenstätigkeıt” aus- genommen) heute nicht mehr. Ent-übt da{fs SLE1INe Tätigkeit rechtlich nıcht spricht 6S dem ursprünglichen Sınn un:ihm persönlich sondern dem Orden als
olchem zuzurechnen wäre.? Aus dem den satzungsmäßigen Zwecken religlö-

SCr Genossenschaften, diese Dienste ‚, U IMGesichtspunkt da{fs die Ordenszugehö-
rigkeit die Persönlichkeitsrechte nıcht der Liebe Christi willen‘‘ auszuüben,

dadurch die kommunalen EFinanzen oderuthebt entscheidet sich afür, die
Tätigkeit obwohl S16 dem relig1iös ethi- die Haushalte der Sozialversicherungs-

Lrager entlasten, Ende 5AarL,schen WIe auch dem sachlichen Gehalt
ach (Ordenszweck!) unstreıitig „OI'- die Bezahlung der weltlichen auf rot-

erwerb aNnSseEWIESENCN Pflegekräfte —denstätigkeit‘ 1sSt Rechtssinne der ter Konkurrenzdruck setzen ? VielePerson zuzurechnen. Wenn F emge- Fragen I1NLUSSenN 1er völlig NeUu durch-genüber die Meinung VErLrIC handle dacht werden sowohl untier sehr [11aSs-sich rechtlich dem ‚en zuzurech- fiskal- un: wohlfahrtspolitischen
Aspekten als auch der Sinnbestim-

Die durchaus bedeutsamen praktischen IHNuns un: des Selbstverständnisses derKonsequenzen, dıe VOrTr allem aut haftungs- religiös karıtatıven Arbeit willen.rechtlichem Gebiet lıegen, interessieren hıer
nıcht Oswald v Nell Breuning
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